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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, 

unsere ordentliche Hauptversammlung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet statt am 
 

Freitag, den 30. Juli 2021 
um 11.00 Uhr 
im Hotel am Borsigturm – Am Borsigturm 1 – 13507 Berlin. 

 
 

Tagesordnung und Beschlussvorlage 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der 
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020, des 
Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

Entsprechend §§ 172, 173 AktG ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung 
vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt, der 
Jahresabschluss ist damit festgestellt. 

Für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG besteht keine gesetzliche 
Konzernrechnungslegungspflicht, da sie die Größenkriterien des § 293 HGB nicht überschreitet. 
Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht wurden auf freiwilliger Basis erstellt, geprüft, 
vom Aufsichtsrat gebilligt und der Hauptversammlung vorgelegt. 
 

2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 
des Geschäftsjahres 2020 wie folgt zu verwenden: 

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,48 Euro auf jede für 
das Geschäftsjahr 2020 mit Gewinnbeteiligungsrecht 
ausgestattete Stückaktie mit einem rechnerischen Wert von 
1,00 Euro auf das Grundkapital von 4.420.000,00 Euro 2.121.600,00 Euro 

b) Einstellung in die Gewinnrücklage 0,00 Euro 

c) Vortrag auf neue Rechnung 564.745,17 Euro 

 

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2020 Entlastung zu erteilen. 
 



4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2020 Entlastung zu erteilen. 
 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG ist gesetzlich weder verpflichtet, einen Konzernabschluss 
zu erstellen, noch diesen prüfen zu lassen. Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht 
werden auf freiwilliger Basis erstellt und geprüft. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kowert, Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen. 

 
Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung  

und zur Ausübung des Stimmrechts 

Nach § 121 Abs. 3 Satz 1 und 2 AktG sind Gesellschaften, deren Aktien nicht zum Handel im regulierten 
Markt zugelassen sind, in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft 
sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet. 

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zu erleichtern. Die Angaben erläutern zusammenfassend und ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit 
einige der aus Sicht der Gesellschaft wesentlichen Teilnahmebedingungen. 
 

1. Teilnahme- und stimmberechtigte Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 4.420.000 Euro ist im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung eingeteilt in 4.420.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie ge-
währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dem-
entsprechend 4.420.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. 
 

2. Anmeldung 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, müssen 
sich nach § 7 Abs. 6 der Satzung unserer Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden und ihre 
Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung wird durch einen vom depotführenden Institut erstell-
ten Nachweis über den Anteilsbesitz am Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versamm-
lung, also dem Beginn des 09. Juli 2021 (0.00 Uhr), nachgewiesen.  

Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis erfolgen schriftlich oder in Textform (§ 126 b) BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache und müssen der Gesellschaft unter der genannten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Versammlung, mithin am 23. Juli 2021 (bis 24.00 Uhr), zugehen. 

Bitte melden Sie sich unter folgender Adresse zur Hauptversammlung an und übermitteln an diese 
Adresse den Nachweis des Anteilsbesitzes: 

Quirin Privatbank AG 
Bürgermeister-Smidt-Str. 76 
28195 Bremen 
Fax: +49 (0) 421 897604-44 
E-Mail: hauptversammlungen@quirinprivatbank.de  
 

3. Stimmrechtsvertretung 

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-
vereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall muss sich 
der Aktionär rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden und den Berechtigungsnachweis erbrin-
gen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Intermediär (z.B. ein Kre-
ditinstitut), noch eine einem solchen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person (eine Aktionärs-



vereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person, die sich geschäftsmäßig gegen-
über Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet) zur Ausübung 
des Stimmrechts bevollmächtigt wird. 

Der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft an folgende Kon-
taktdaten übermittelt werden: 

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 
Nimrodstr. 23 
13469 Berlin 
Fax: 030 / 555 79 26 - 2 
E-Mail: info@defama.de 
 

Weitere Unterlagen und Informationen zur Vollmachtserteilung erhalten die Aktionäre mit der Ein-
trittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Über-
sendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes zugesandt wird.  

Die Gesellschaft wird in Anlehnung an den Deutschen Corporate Governance Kodex einen wie-
sungsgebundenen Stimmrechtsvertreter benennen. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung und 
Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter finden die Aktionäre ebenfalls in den ihnen über-
sandten Unterlagen. 
 

4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte an folgende 
Adresse: 

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 
Nimrodstr. 23 
13469 Berlin 
Fax: 030 / 555 79 26 - 2 
E-Mail: info@defama.de 
 

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre eventuelle Begründung 
brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn der Aktionär diese 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft an die genannte Adresse übersandt 
hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Zugänglich zu machende Anträge werden 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://defama.de/home/investoren/hauptversammlung/ veröffentlicht werden. 
 

5. Informationen zum Datenschutz  

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung perso-
nenbezogene Daten ihrer Aktionäre, etwaiger Aktionärsvertreter und Gäste. Diese Daten umfassen 
insbesondere den Namen, den Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, den 
jeweiligen Aktienbestand, die Eintrittskartennummer und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvoll-
machten. Ggf. kommen auch weitere personenbezogene Daten in Betracht.  

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenver-
arbeitung ist es, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung, 
sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO).  

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene 
Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister sind verpflichtet, 
diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft zu verarbeiten. Im Übrigen werden per-
sonenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärs-
vertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich über 
das Teilnahmeverzeichnis. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen 
Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht (spätestens vier Jahre nach der Hauptversamm-
lung). 



Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, 
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III DSGVO. Zudem steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu. 

Bei Anmerkungen und Rückfragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten wenden Sie 
sich bitte an folgende Kontaktdaten: 

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 
- Datenschutz -  
Nimrodstr. 23 
13469 Berlin 
Fax: 030 / 555 79 26 - 2 
E-Mail: info@defama.de 
 

IV. Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie wird die Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche 
Fachmarkt AG unter sehr restriktiven Bedingungen stattfinden. Das oberste Ziel ist die Vermeidung 
von Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, Mitarbeiter und Organmitglieder der Gesellschaft. Daher 
bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise: 

 Bitte bringen Sie einen Impfnachweis oder einen negativen Corona-Testnachweis mit bzw. 
führen Sie vor Ort vor Betreten des Präsenzbereichs einen von der Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellten Corona-Schnelltest durch. 

 Bitte prüfen Sie, ob Sie von einer möglichen Corona-Erkrankung betroffen sein könnten. 
Sollten Sie Erkrankungssymptome bei sich erkennen und/oder innerhalb der vergangenen 
14 Tage vor dem HV-Termin mit einem COVID 19-positiv getesteten Menschen Kontakt 
gehabt haben, so erwägen Sie bitte, nicht an der Versammlung teilzunehmen. Ihr Recht auf 
Stimmrechtsübertragung bleibt hiervon selbstverständlich unberührt. 

 Auch unabhängig vom Auftreten von Symptomen empfehlen wir Ihnen, Ihr Stimmrecht 
durch den von der Gesellschaft benannten Vertreter ausüben zu lassen. Ein entsprechen-
des Vollmachtsformular mit Weisung steht auf unserer Homepage unter 
https://defama.de/home/investoren/hauptversammlung/ als PDF-Download zur Verfügung. 

 Es werden keine Gästekarten ausgegeben. 

 Am Veranstaltungsort ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Zwischen den Teilnehmern der Hauptversammlung ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwingend einzuhalten. 

 Auf der Versammlung können wir Ihnen leider keine Speisen und Getränke anbieten. 

 Wir sind nach den aktuell geltenden Coronaschutzverordnungen verpflichtet, eine Doku-
mentation über die anwesenden Personen bei der Veranstaltung zu führen. Daher werden 
wir Sie vor Einlass in die Veranstaltung bitten, Ihre personenbezogenen Daten (Name, 
Adresse und Telefonnummer) anzugeben. 

 In Abhängigkeit von weiteren gesetzlichen- oder behördlichen Anordnungen behalten wir 
uns vor, weitere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen. Dies kann im 
Extremfall eine kurzfristige Absage der Hauptversammlung einschließen. 
 

Berlin, im Juni 2021 

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG 
Der Vorstand 


